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A. Einleitung

Zur Einführung in das Thema, ob das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) nach 
dem Vorbild der österreichischen Unternehmensgesetz-Reform (UGB-Reform) ge-
ändert werden sollte, folgt zunächst ein Überblick über die Problemstellung, die 
Lösungsansätze zur Weiterentwicklung des Handelsrechts sowie die Geeignetheit 
der Anknüpfung an den Unternehmerbegriff des §  14 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB).

I. Problemstellung

Vor circa dreißig Jahren schien der Weg vom Handelsgesetzbuch (HGB) zu einem 
Unternehmensrecht noch in weiter Ferne zu liegen.1 Jahrzehntelang erntete der An-
wendungsbereich des HGB sowohl in Deutschland als auch in Österreich massive 
Kritik. Als Österreich sich schließlich anschickte, den Anwendungsbereich seines 
HGB zu erweitern, hatten die Kontroversen einen Punkt erreicht, an dem die seiner-
zeitige Lage wegen der „legistischen ebenso wie der rechtstatsächlichen Entwick-
lung beinahe als Trümmerfeld“ bezeichnet wurde.2

Nach langen Diskussionen und dem Blick nach Deutschland, das 1998 den deut-
schen Kaufmannsbegriff reformiert hatte, ging Österreich mit der Reform seines 
Handelsrechts einen großen Schritt weiter. Am 1. Januar 2007 änderte sich nicht nur 
der Name des österreichischen Handelsgesetzbuchs (öHGB) von „Handels-” zu 
„Unternehmensgesetzbuch“ (UGB), sondern es wurde auch der Anwendungsbe-
reich des Gesetzes erheblich erweitert, indem der Kaufmannsbegriff durch den Un-
ternehmerbegriff ersetzt wurde. 

Dabei orientiert sich der Unternehmerbegriff weitestgehend am Äquivalent des 
österreichischen Verbraucherschutzrechts. So ist die Erweiterung des HGB zu ei-
nem Unternehmensrecht die rechtssystematisch konsequente Folge der internatio-
nalen Entwicklung des Verbraucherrechts, das ebenfalls nur auf den Unternehmer-
status abstellt.3 Außerdem trägt die Entwicklung dem Bedürfnis Rechnung, dass es 
aufgrund der vielen verschiedenen Unternehmensarten erforderlich ist, für die Ko-

1 Vgl. dazu K. Schmidt, JuS 1985, 249, 252. 
2 Zöllner, in Harrer/Mader, 1, 3.
3 Siehe nur Grundmann, ZHR 163 (1999), 635, 644 f.; G. Roth, in FS Doralt, 379, 379; vgl. auch 

unter E.II.2., D.I.2.
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difikation eines Handels- bzw. Unternehmensrechts einen möglichst umfassenden 
Grundtatbestand zu schaffen, der eine ausreichende und gerechte Regelungsdichte 
ermöglicht. Auf diese Weise können durch die Gleichstellung aller Unternehmer 
Wertungswidersprüche vermieden werden, wobei geringe Abgrenzungsprobleme 
in Kauf genommen werden sollten.4

Die deutsche Handelsrechtsreform im Jahre 1998 mit ihrer Erweiterung des 
Kaufmannstatbestands erfuhr demgegenüber zwar grundsätzlich Zustimmung, 
ging aber vielen Rechtsanwendern nicht weit genug. Daher untersucht diese Arbeit, 
ob das österreichische Modell auf das deutsche Recht übertragen werden sollte mit 
der Folge, dass der Unternehmerbegriff des §  14 BGB in das HGB integriert und 
dadurch von der Beschränkung des Anwendungsbereichs des HGB auf Kaufleute 
Abstand genommen werden könnte. 

Mit der UGB-Reform änderte sich auch der Zuschnitt der österreichischen Perso-
nengesellschaften. In Deutschland war der Gesetzgeber im Zuge der Handelsrechts-
reform der Auffassung, dass sich die Frage der Erweiterung des Kaufmannsbe-
griffs, insbesondere nach den gesellschaftsrechtlichen Angleichungen durch die 
Einführung der Partnerschaftsgesellschaften (PartG) für Freiberufler in der Zwi-
schenzeit erübrigt hätte.5 Die dadurch herbeigeführte Annäherung6 sollte jedoch 
nicht im Gesellschaftsrecht aufhören, sondern im allgemeinen Teil des HGB weiter-
geführt werden. Denn es gibt „keinen überzeugenden Grund, nur bestimmte Unter-
nehmer dem HGB zu unterstellen, die anderen aber nicht“.7 Vielfach wurde die 
weitere Ausklammerung der Freiberufler dementsprechend als bedauerlich emp-
funden.8 Die Beibehaltung der Sonderregeln für Freiberufler sei Ausdruck „ängstli-
cher Kleinmütigkeit“.9

Die personengesellschaftsrechtliche Diskussion stellt lediglich ein Etappenziel, 
einen „Nebenkriegsschauplatz“ der modernen Anpassung des Kaufmannsbegriffs 
dar.10 Der Unternehmerbegriff macht sich währenddessen „bereit zur Erlangung 
höherer Weihen auch im Handelsrecht“.11 

Die Anpassung an den Unternehmerbegriff im Verbraucherrecht bietet sich schon 
deshalb an, weil durch die Begrifflichkeiten im Handels- und Verbraucherrecht ein 
Großteil der Geschäfte am Markt abgebildet wird.12 Die Rechtsverhältnisse des Ge-
schäftsverkehrs werden heute im Wesentlichen von den Begrifflichkeiten des Ver-

4 F. Bydlinski, Sonderprivatrecht, 23 f. 
5 RegE BT-Drs. 13/8444, 34. 
6 Henssler, ZHR 161 (1997), 13, 25.
7 Krejci/Aicher/Schuhmacher, 5.
8 Ammon, DStR 1998, 1474, 1475 bzw. als rechtspolitisch fragwürdig Hopt, in Baumbach/Hopt, 

§  1 Rn.  19.
9 K. Schmidt, JZ 2003, 585, 590.
10 So Krejci, ÖJT I/1, 47.
11 Heinemann, in FS Fikentscher, 349, 379.
12 Grundmann, AcP 202 (2002), 40, 68–70; Schauer, in ABGB 3. Jt., 137, 152; ders., JBl 2004, 

23, 24; ders., ÖJZ 2006, 64, 69; ders., in Krejci, RK, §  343 UGB Rn.  8; vgl. auch unter E.II.1.



3II. Systematik und Aufbau des HGB

braucherrechts geprägt.13 Dieses enge Verhältnis zwischen allgemeinem Privat-
recht, Verbraucherrecht und Handelsrecht wird aus diesem Grund auch „Trialismus 
des Vertragsrechts“ genannt.14

Bereits jetzt wird aufgrund der zahlreichen Überschneidungen und Wechselwir-
kungen15 zwischen dem unionsrechtlichen (also vor allem das Verbraucherrecht 
prägenden) Unternehmensbegriff und dem Kaufmannsbegriff des HGB vorgeschla-
gen, zur Auslegung des Ersteren die von Rechtsprechung und Literatur vertretenen 
Auslegungsgrundsätze zu §§  1 ff. HGB heranzuziehen, soweit sich eine solche 
Übertragung anbietet.16 

In dieser Arbeit wird demgegenüber genau die gegenteilige Richtung eingeschla-
gen: Der Unternehmerbegriff soll de lege ferenda Vorbild für das Handelsrecht sein. 
Denn: „Rechtspolitisch […] ist die Ablösung des HGB durch ein Unternehmensge-
setzbuch nach österreichischem Vorbild überfällig.“17

Plakativ formuliert gilt also: „Die Zukunft – und recht eigentlich schon die Ge-
genwart – gehört dem […] Unternehmensbegriff“!18

II. Systematik und Aufbau des HGB

Das HGB wird gemeinhin als Sonderprivatrecht der Kaufleute bzw. Gewerbetrei-
benden bezeichnet.19 Zwar ist die Frage, was ein Sonderprivatrecht ist, was dieses 
Sonderprivatrecht im Einzelnen ausmacht und ob es überhaupt eine Berechtigung 
hat, umstritten.20 Es kann aber jedenfalls festgehalten werden, dass dieses Sonder-
privatrecht im Vergleich zum allgemeinen Zivilrecht einen eingeschränkteren, auf 
Kaufleute zugeschnittenen Anwendungsbereich hat.21 

Im Handelsrecht geht es darum, den rechtsgeschäftlichen Verkehr effektiv zu re-
geln und die Rechtsverhältnisse der „Beteiligten entsprechend ihrer geschäftlichen 

13 So für Österreich vor der Reform Dehn, JBl 2004, 5, 6.
14 Kramer, in FS Ostheim, 299, 306; Schauer, in ABGB 3. Jt., 137, 151; bzw. die Bereiche bilde-

ten eine „Trias“ Heinemann, in FS Fikentscher, 349, 378.
15 MüKo/Micklitz, BGB, Vorb zu §§  13, 14 Rn.  43.
16 MüKo/Micklitz, BGB, §  14 Rn.  2. 
17 Henssler, NZG 2011, 1121, 1122
18 K. Schmidt, in Krejci/K. Schmidt, 67, 87.
19 Canaris, HR, §  1 Rn.  1; MüKo/Micklitz, BGB, Vorb zu §§  13, 14 Rn.  43; Oetker, in Oetker, 

Einl Rn.  18; Oetker, in Staub, Einl Rn.  27; MüKo/K. Schmidt, HGB, Vorb zu §  1 Rn.  1; W.-H.Roth, 
in Koller/W.-H.Roth/Morck, Einl vor §  1 Rn.  1; ähnl. Röhricht, in Röhricht/v. Westphalen, Einl 
Rn.  2, der von einem „Sonderrecht […] für gewerbliche Tätigkeit“ spricht, was den Kernbereich 
der Anwendbarkeit betreffe.

20 F. Bydlinski, System, 429–437; Oetker, in Staub, Einl Rn.  25; jeweils m. w. N. Nach F. Byd-
linski, System, 429–437 zeichnet sich ein Sonderprivatrecht dadurch aus, dass es aufgrund norma-
tiver Spezifität und allgemeiner Zweckmäßigkeit eine abgrenzbare Einheit bildet, wobei das Han-
delsrecht eine solche, wenngleich bescheidene Spezifität aufweist, auch wenn Einschränkungen zu 
machen sind. 

21 So Kalss/Schauer/Winner, Rn.  1/4 für das Unternehmensrecht in Österreich.
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Qualifikation und Erfahrung und wohl auch Bewegungsfreiheit auf ihrem jeweili-
gen Tätigkeitsgebiet auszurichten“.22 Die so beschriebene Aufgabe des Handels-
rechts, Ordnungsfragen professioneller unternehmerischer Tätigkeit, insbesondere 
bezüglich der Organisation und des Geschäftsverkehrs, zu beantworten, lässt sich 
ohne Weiteres auf das Unternehmensrecht übertragen.23

Dreh- und Angelpunkt für die Anwendung des HGB ist de lege lata der Kauf-
mannsbegriff. Nur für den, der Kaufmann ist oder als Kaufmann gilt, ist das HGB 
direkt anwendbar. Das HGB folgt also einem subjektiven System.24 Im Rahmen des 
Vierten Buchs über Handelsgeschäfte ist allerdings eine Annäherung an das objek-
tive Recht festzustellen, da §  343 HGB bestimmt, dass ein Geschäft zum Betrieb 
des Handelsgewerbes gehören muss,25 und §  345 HGB das Recht der Handelsge-
schäfte sogar grundsätzlich für anwendbar erklärt, auch wenn nur ein einseitiges 
Handelsgeschäft vorliegt.26

Der Anwendungsbereich ist somit in zwei Richtungen abgegrenzt: im Hinblick 
auf den sonderprivatrechtlichen Normenkatalog des HGB und im Hinblick auf sei-
nen Adressatenkreis.27 Innerhalb des subjektiven Anwendungsbereichs findet vor-
rangig das HGB Anwendung. Ein Rückgriff auf das BGB erfolgt lediglich, sofern 
das HGB oder das Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EHGB) keine spe-
zielleren Regelungen enthalten (Art.  2 EGHGB). Eine dritte Abgrenzung besteht 
darin, dass das HGB für jeden Kaufmann nur insoweit gilt, als seine geschäftliche 
Sphäre betroffen ist. Handelt ein Kaufman privat, findet das HGB keine Anwen-
dung.28

Das HGB besteht aus fünf Büchern: Das Erste Buch trägt den Titel „Handels-
stand“ und trifft allgemeine Bestimmungen sowie das Handelsregister- und Firmen-
recht, Prokura, Handlungsvollmacht, Handelsgehilfen, -vertreter und -makler. Das 
Zweite Buch beschäftigt sich mit dem Gesellschaftsrecht, das Dritte mit den 
 Handelsbüchern, das Vierte mit den Handelsgeschäften. Das Fünfte Buch enthält 
Vorschriften über den Seehandel.29 

22 F. Bydlinski, Sonderprivatrecht, 18.
23 So legt Krejci, öAnwBl 2003, 67, 69 die Aufgaben des Unternehmensrechts dar.
24 P. Bydlinski, JBl 1998, 404, 407; Canaris, HR, §  1 Rn.  3; Kindler, in E/B/J/S, Vorb Rn.  1; 

MüKo/Micklitz, BGB, Vorb zu §§  13, 14 Rn.  45; Oetker, in Oetker, Einl Rn.  12; Oetker, in Staub, 
Einl Rn.  19; Röhricht, in Röhricht/v. Westphalen, Einl Rn.  3; W.-H.Roth, in Koller/W.-H.Roth/
Morck, Einl vor §  1 Rn.  2; MüKo/K. Schmidt, HGB, Vorb zu §  1 Rn.  16.

25 G. Roth/Weller, §  1 Rn.  2; K. Schmidt, BB 2005, 837, 841. 
26 Canaris, HR, §  1 Rn.  3; Kort, AcP 193 (1993), 453, 461 f.; Treber, AcP 199 (1999), 525, 543; 

Weyer, WM 2005, 490, 493.
27 K. Schmidt, JuS 1985, 249, 250.
28 Röhricht, in Röhricht/v. Westphalen, Einl Rn.  6.
29 Aufgrund der Spezialität dieses Buches und seiner fehlenden praktischen Auswirkung für 

alle, die in anderen Branchen tätig sind, wird es in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt.
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III. Lösungsansätze zur Weiterentwicklung des Handelsrechts

In der Literatur werden verschiedene Lösungsansätze zur Behebung des einge-
schränkten Anwendungsbereichs des HGB vorgeschlagen. Diese stehen nicht not-
wendigerweise in einem Alternativverhältnis, sondern ergänzen sich teilweise oder 
bauen aufeinander auf.

1. Analoge Anwendung der HGB-Vorschriften

Bereits vor der Handelsrechtsreform wurde aufgrund der Unzulänglichkeiten des 
damals geltenden Kaufmannsbegriffs und des rechtspolitischen Wunschs nach 
Ausweitung des Anwendungsbereichs die analoge Anwendung einzelner Vorschrif-
ten auf Nichtkaufleute befürwortet, sofern ihr Gehalt bzw. ihre ratio legis nicht 
sachlich oder persönlich ausdrücklich auf die sie regelnden Ausnahmetatbestände 
begrenzt war und sich daher eine Übertragung auf andere Sachverhalte verbot.30 Je 
eher eine Norm ihrem Gehalt nach, wegen ihrer Sinnverwandtschaft oder der Ähn-
lichkeit mit den dort geregelten Sachverhalten systematisch besser ins BGB passe, 
desto eher biete sich eine Analogie an.31 

Nach der Handelsrechtsreform werden die Vorschriften des HGB häufig immer 
noch analog auf Nichtkaufleute angewandt, jedenfalls soweit Handelsbräuche und 
das Gewohnheitsrecht betroffen sind,32 einzelne Vorschriften auf Nichtkaufleute 
passen33 oder diese im Einzelfall über eine betriebliche Organisation verfügen und 
mit Handelsbräuchen vertraut sind.34 

Dieser Weg stellt aber keine vollkommen zufriedenstellende Lösung dar. Eine 
generelle Ausweitung des Adressatenkreises im Wege der Analogie wäre zwar 
wünschenswert, ist jedoch als contra legem abzulehnen. Eine Analogie darf nicht 
als „Instrument […] zur Verdeckung ideologisch motivierter Entscheidungsgründe 
mißbraucht werden“.35 Analogien dürfen nur punktuell erfolgen, da sich der Wille 
des Gesetzgebers, Kleingewerbetreibende und Freiberufler nicht dem HGB zu un-
terstellen, durch die Handelsrechtsreform manifestiert hat, während es gleichzeitig 

30 Zum Folgenden: Raisch, in FS Stimpel, 29, 35 f., 45.
31 Raisch, in FS Stimpel, 29, 36, 45. 
32 MüKo/Micklitz, BGB, Vorb zu §§  13, 14 Rn.  48; vgl. auch Pfeiffer, NJW 1999, 169, 170. Kör-

ber, in Oetker, §  1 Rn.  114 verneint in dieser Hinsicht ein Bedürfnis nach einer Analogie, da deren 
Anwendungsbereich ohnehin aus sich selbst heraus bestimmt werde.

33 Vgl. nur K. Schmidt, JBl 1995, 341, 345; Hopt, in Baumbach/Hopt, §  1 Rn.  10; Raisch, ZHR 
154 (1990), 567, 577; Körber, in Oetker mit Bsp., §  1 Rn.  115–117; Canaris, §  21 Rn.  1, ist der Auf-
fassung, dass diese Normen ohnehin ins BGB gehörten; weiter differenzierend nach Charakteristi-
ka der Normen und Personengruppen Siems, Kaufmannsbegriff, 157, 200–219. Gegen eine Analo-
gie des gesamten Vierten Buchs schon vor der Handelsrechtsreform Pfeiffer, NJW 1999, 169, 170.

34 Canaris, HR, §  21 Rn.  3. 
35 Raisch, in FS Stimpel, 29, 46.
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in der Gesetzesbegründung ausdrücklich heißt, dass vereinzelt über Analogien 
nachgedacht werden dürfe.36 

Die Analogiediskussion ist somit durch die Handelsrechtsreform nicht gegen-
standslos geworden. Die Gesetzesbegründung muss in den Passagen, in denen keine 
Analogiefähigkeit diskutiert wird, auch nicht ohne Weiteres als „beredtes Schwei-
gen“ des Gesetzes zu dieser Frage angesehen werden.37 

Das gilt zum Beispiel für Kleingewerbetreibende, deren Einbeziehung nur lü-
ckenhaft ausgestaltet wurde.38 Selbst die Regierungsbegründung befürwortet die 
analoge Anwendung von §§  56, 60 f. HGB auf Kleingewerbetreibende.39 Bei der 
Überlegung, welche Vorschriften analoge Anwendung finden können, muss aber de 
lege lata berücksichtigt werden, dass das Optionsrecht des §  2 HGB, der für gewerb-
liche Nichtkaufleute die Möglichkeit bietet, sich freiweillig dem HGB zu unter-
stellen, nicht unterlaufen und durch die Hintertür der Analogie ausgehöhlt werden 
darf.40

Für vorsichtige Analogien bei Freiberuflern spricht unter anderem die Tatsache, 
dass die generelle Entwicklung mittlerweile dahin geht, Freiberuflern besondere 
Schutzwürdigkeit abzusprechen; in den meisten Fällen wird dennoch angesichts der 
klaren Ausklammerung der Freiberufler aus dem HGB eine Analogie nicht41 bzw. 
nur auf behutsame Art und Weise dort möglich sein, wo die Regeln erstens passen 
und zweitens in eine entsprechende Verkehrserwartung eingebettet sind.42 Auch für 
andere Nichtgewerbetreibende müssen die Voraussetzungen für eine Analogie sorg-
fältig geprüft werden.43 Der (zurückhaltenden) analogen Anwendung einzelner 
Normen steht diese Interpretation jedoch nicht entgegen.44 

Selbst die analoge Anwendung nur einzelner Bestimmungen führt allerdings zu 
Rechtsunsicherheit, da unklar ist, ob und wie Analogien gebildet werden dürfen. 
Dieser Umstand wohnt Analogien per se inne.45 Gerade vor dem Hintergrund, dass 
das HGB darauf abzielt, Schnelligkeit und Leichtigkeit des kaufmännischen/unter-
nehmerischen Verkehrs zu gewährleisten, ist die analoge Anwendung von Normen 
angesichts des de lege lata eingeschränkten Anwendungsbereichs im Einzelfall da-
her nur ein begrenzt nutzbares Behelfsmittel.

36 Siems, Kaufmannsbegriff, 183–185; i. Erg. ebenso Treber, AcP 199 (1999), 525, 570.
37 K. Schmidt, NJW 1998, 2161, 2164; ähnl. MüKo/ders., HGB, §  1 Rn.  86 f.
38 Schmitt, Kleingewerbetreibende, 187.
39 Wenn auch bzgl. §  59 HGB offenbleibt, ob das Ergebnis durch eine Analogie oder durch 

Anwendung der Grundsätze der Duldungs- und Anscheinsvollmacht erreicht werden soll, RegE 
BT-Drs. 13/8444, 30. 

40 Röhricht, in Röhricht/v. Westphalen, §  2 Rn.  31; vgl. dazu unter B.I.3.
41 Siems, Kaufmannsbegriff, 214. Dieser Trend ist gerade auch ein Grund dafür, warum der 

gesamte Anwendungsbereich des HGB erweitert werden sollte. 
42 Röhricht, in Röhricht/v. Westphalen, Einl Rn.  38a. 
43 Siems, Kaufmannsbegriff, 218 f.
44 Kindler, in E/B/J/S, Vorb Rn.  37; Roth, in Koller/Roth/Morck, Einl vor §  1 Rn.  13; a. A. mit 

der Begründung, es fehle an einer planwidrigen Regelungslücke, Herwig, 216 f.
45 Schauer, FS Wirtschaftsuniversität, 39, 51.
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2. Berufsrechtlicher Ansatz 

Zum Teil wurde (zum HGB vor der Reform)46 der Wunsch geäußert, dass an Stelle 
der Erweiterung des Kaufmannsbegriffs an die Berufstätigkeit angeknüpft werden 
solle, um ein Berufsrecht zu etablieren, das sich sowohl auf berufsrechtlich vorge-
prägte Vertragsinhalte als auch auf verschiedene handelsrechtliche Vorschriften 
und Bräuche, berufliche Einstands- sowie besondere Schutzpflichten erstrecken 
sollte.47 

Dieses Konzept sieht eine eigene, unabhängig vom Handelsrecht geltende Rechts-
ebene vor, deren Motor die Rechtsprechung sein soll. Vorausgesetzt, die Regeln 
passen, sollen Vorschriften des HGB auf alle Berufsträger Anwendung finden, wo-
bei die Spezifika des jeweiligen Berufs Berücksichtigung finden sollen. Dies böte 
den Vorteil, dass – anders als beim Unternehmerbegriff – keine Notwendigkeit be-
stünde, alle Vorschriften des HGB auf Nichtkaufleute zu erstrecken, sofern der ge-
setzgeberische Wille nicht eindeutig entgegenstünde. 

Motivation für diesen Ansatz ist die Schutzbedürftigkeit der Nichtfachleute, die 
wegen Informations- und Expertisedefiziten auf „Leistungsbereitschaft und korrek-
te Leistungserbringung“ ihrer Vertragspartner angewiesen sind.48 Mit diesem Ver-
weis wird nicht nur auf die gleichen Schutzzwecke abgestellt, auf denen §§  13 f. 
BGB und die entsprechenden verbraucherschützenden Vorschriften des BGB beru-
hen. Es soll auch „jede selbständige, nicht rein private und außerhalb des Erwerbs-
lebens liegende Tätigkeit einer Person am Markt, die dort ihre Waren oder Dienste 
anbietet“, einbezogen werden, wobei es weder auf eine Gewinnerzielungsabsicht, 
noch auf eine Mindestgröße ankommen soll.49 Es wird also faktisch auf die gleichen 
Merkmale abgestellt wie beim hier favorisierten Unternehmerbegriff, mit der Aus-
nahme, dass an die Dauer der Berufsausübung geringere Anforderungen gestellt 
werden.

Aus den Kaufmannsvorschriften und dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 
(PartGG) ergibt sich jedoch, dass das Gesetz eine solche Differenzierung nicht 
stützt.50 Der Ansatz, das Berufsrecht als Zwischenebene zwischen HGB und BGB 
heranzuziehen, verstößt ferner gegen die Gewaltenteilung.51 Es bedarf keiner be-
sonderen Zwischenebene zwischen HGB und BGB, da deren Voraussetzungen bei 
jeder „gewöhnlichen“ Analogie zu prüfen sind. Gegen diesen Ansatz spricht ferner, 
dass grundsätzlich eine Bindung an das Gesetz besteht, die durch die Rechtspre-
chung nicht ausgehöhlt werden darf.52 

46 Der berufsrechtliche Ansatz könnte aber auch heute noch vertreten werden, vgl. Siems, 
Kaufmannsbegriff, 175 f.

47 Zum Folgenden: Hopt, AcP 183 (1983), 608, 608, 656 f., 670–712, 719 f.
48 Hopt, AcP 183 (1983), 608, 656.
49 Hopt, AcP 183 (1983), 608, 670.
50 Neuner, ZHR 157 (1993), 267 f.; Siems, Kaufmannsbegriff, 174.
51 Neuner, ZHR 157 (1993), 243, 268.
52 Siems, Kaufmannsbegriff, 174.


